
  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.1 Entscheidung über die Satzung über die Erhebung eines 

Gästebeitrages in der Stadt Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) oder 
alternativ die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer 
in der Stadt Halle (Saale) (Beherbergungssteuersatzung) 
Vorlage: VII/2024/07159 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in 
der Stadt Halle (Saale) (Beherbergungssteuersatzung) gemäß der Anlage 2. 

 
 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.1.1 Änderungsantrag der Fraktion MitBürger zur Beschlussvorlage 

"Entscheidung über die Satzung über die Erhebung eines 
Gästebeitrages in der Stadt Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) oder 
alternativ die Satzung über die Erhebung einer 
Beherbergungssteuer" (VII/2024/07159) 
Vorlage: VII/2024/07345 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der 
Stadt Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) gemäß der Anlage 1. 

 
oder alternativ: 
 

2. 1. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer 
in der Stadt Halle (Saale) (Beherbergungssteuersatzung) gemäß der Anlage 2. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.1.2 Änderungsantrag der Stadträte Klaus E. Hänsel und Torsten Schaper 

(FDP) zur Beschlussvorlage Entscheidung über die Erhebung eines 
Gästebeitrages in der Stadt  Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) 
oder alternativ die Satzung über die Erhebung einer 
Beherbergungssteuer in der Stadt Halle (Saale) 
(Beherbergungsssteuersatzung), Vorlage: VII/2024707159 
Vorlage: VII/2024/07351 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  Pkt. 1) erledigt 
 
     Pkt. 2) erledigt 
 
     Pkt. 3) erledigt 

 
     Pkt. 4) mehrheitlich abgelehnt 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. §2 (3) des Entwurfes der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der 
Stadt Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) wird, um einen weiteren Punkt mit 
folgendem Text ergänzt: 

 „3. wer in der Stadt Halle (Saale) ein Zweitwohnsitz unterhält und 
Zweitwohnungssteuer  gemäß der „Satzung der Stadt Halle (Saale) über der 
Erhebung einer  Zweitwohnungssteuer“ entrichtet.“ 

 
2. §2 des Entwurfes der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt 

Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) wird am Ende des Satzes wie folgt ergänzt: 
 „…, sofern diese während des Aufenthaltes oder im Zusammenhang mit diesem 
 entgeltpflichtige Beherbergungsleistungen im Erhebungsgebiet in Anspruch nehmen.“ 
 



  

  
3. §3 (2) des Entwurfes der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der 

Stadt- Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) wird ersatzlos gestrichen. 
 

4. §7 (1) 3. des Entwurfes der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der 
Stadt Halle (Saale) (Gästebeitragssatzung) wird ersatzlos gestrichen. 

 
5. Im §2 des Entwurfes der Satzung über die Erhebung einer Beherbergungssteuer in 

der Stadt Halle (Saale) (Beherbergungssteuersatzung) wird folgender Passus 
gestrichen: 

 „… sowie Campingplätze . Wohnmobilstandplätze sind Beherbergungseinrichtungen, 
 sofern besondere Sanitärräume angeboten werden.“ 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.2 Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von Veranstaltungen und Kongressen 
in der Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2024/07266 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Richtlinie der Stadt Halle (Saale) über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Veranstaltungen und Kongressen in der Stadt Halle 
(Saale) gemäß der Anlage. 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.3 Weiterleitung finanzieller Mittel aus „Modellprojekte Smart Cities“ 

(KfW 436) an die Stadtwerke Halle (Saale) GmbH für die Umsetzung 
der Maßnahme „Integrierte Mobilität“ 
Vorlage: VII/2024/07227 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 
 

 

Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat stimmt zu, dass die Stadt Halle (Saale) die für die Smart-City-Maßnahme 
„Integrierte Mobilität“ im Rahmen des „Modellprojekts Smart Cities (KfW 436)“ 
bewilligten Fördermittel an die Stadtwerke Halle (Saale) GmbH weiterleitet. 
 

2. Der gesetzliche Vertreter der Stadt Halle (Saale) wird ermächtigt, alle zur 
beschlussmäßigen Umsetzung notwendigen Erklärungen abzugeben und 
Maßnahmen einzuleiten. 

 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.4 Zustimmung zur Annahme von Sponsoringvereinbarungen, Spenden 

und ähnlichen Zuwendungen 
Vorlage: VII/2024/07252 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA die Annahme 
der nachfolgenden Sponsoringvereinbarungen, Spenden und ähnlichen Zuwendungen. 

 
 

1. Sponsorenvereinbarung mit der Mitteldeutsche Verlags- und Druckhaus GmbH 
in Höhe von 10.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer als Werbekostenzuschuss für das 
Laternenfest 2024 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

2. Sponsorenvereinbarung mit der Globus Markthalle Halle Dieselstraße 
im Umfang von ca. 1.500,00 EUR in Form der Bereitstellung von 3.800 Flaschen Wasser 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

3. Sponsorenvereinbarung mit der Hallesche Wohnungsgenossenschaft FREIHEIT eG 
in Höhe von 1.260,50 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung der Errichtung der 
Infrastruktur auf dem Festgelände  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

4. Sponsorenvereinbarung mit der Mobau Moderner Baubedarf GmbH Halle 
in Höhe von 1.500,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung der Errichtung der 
Infrastruktur auf dem Festgelände 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 
 



  

  
5. Sponsorenvereinbarung mit den ÖSA Versicherungen 

in Höhe von 5.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung der Errichtung der 
Infrastruktur auf dem Festgelände 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

6. Spende der Saalesparkasse 
in Höhe von 22.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des traditionellen 
Feuerwerks  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

7. Sponsorenvereinbarung mit der JETZT mobil GmbH  
im Umfang von ca. 293,48 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung 
eines 8-Sitzer-Busses zum Personen- und Sachmitteltransport  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

8. Sponsorenvereinbarung mit der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH 
im Umfang von ca. 502,94 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung von 
300 Schwimmlaternen  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

9. Sponsorenvereinbarung mit der HWG Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH 
in Höhe von 15.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des 
Brückenspringens  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 

 
10. Sponsorenvereinbarung mit der Häßler Lift GmbH 

im Umfang von 2.101,55 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung einer 
Scherenarbeitsbühne für das Brückenspringen  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 

 
11. Geldspende des Pro Halle e.V. / c/o Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH, 

in Höhe 5.500,00 EUR für eine Brüderschaftsfahne der Halloren 
(Produkt 1.11101.01 – Büro des Oberbürgermeisters) 

 
12. Sponsoringvereinbarung mit der Saalesparkasse, Rathausstraße 5, 06108 Halle (Saale) 

für das Wasserspiel im Pestalozzipark  
in Höhe von 2.941,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer  
(Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen) 

 
13. Geldspende von Cast von „Irgendwas im Leben“ c/o Herr Rottschläfer 

in Höhe von 1.250,00 EUR für die Klientinnen des Frauenschutzhauses 
(Produkt 1.31560 – Frauenschutzhaus) 
 

14. Geldspende Saalesparkasse – PS Lotteriesparen 
in Höhe von 9.000,00 EUR für die Anschaffung von Lehrmaterialien, Therapeutische 
Mittel sowie Turn- und Sportgeräte für die Kindertagesstätten  
(Produkt 1.36501 – Betrieb von Kindertageseinrichtungen) 
 

15. Sponsorenvereinbarung mit der Konsum Leipzig eG 
im Umfang von 1.500,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des 
Aussetzens der Glühwürmchen  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 



  

  
 

16. Sponsorenvereinbarung mit der Investitionsbank Sachsen-Anhalt  
in Höhe von 1.500,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Einrichtung der Infrastruktur auf 
dem Festgelände  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

17. Sponsorenvereinbarung mit der Veranstaltungstechnik Halle GmbH & Co. KG 
in Höhe von 7.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung des 
Brückenspringens  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

18. Sponsorenvereinbarung mit der HASTRA-Service GmbH 
im Umfang von 3.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung eines 
Radladers  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

19. Sponsorenvereinbarung mit der Stadtwerke Halle GmbH  
in Höhe von 35.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung einer  
Lichtinstallation des Helmnot Theaters am Riveufer 
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 

 
20. Sponsorenvereinbarung mit der Radeberger Gruppe KG c/o Krostitzer Brauerei 

in Höhe von 10.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung der Errichtung 
der Infrastruktur auf dem Festgelände, 
im Umfang von 50.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung von 
Equipment zur Getränkeversorgung sowie  
im Umfang von 4.000 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer in Form der Bereitstellung einer 
Getränkeversorgung für die Künstlerinnen und Künstler  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 
 

21. Sponsorenvereinbarung mit der Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 
in Höhe von 15.000,00 EUR netto zzgl. Umsatzsteuer zur Finanzierung eines  
Lichtorchesters des Helmnot Theaters auf dem Fontäneteich  
(Produkt 1.28107.01 – Laternenfest) 

 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.5 Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im 

Ergebnishaushalt und überplanmäßigen Auszahlungen im 
Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 im Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters für das Laternenfest 
Vorlage: VII/2024/07246 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 

I. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften 
beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 im 
Ergebnis-haushalt für folgendes Produkt:  

 
 1.28107 Laternenfest (HHPL Seite 152) 
 Sachkontengruppe 52* Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 
 740.000 EUR. 
 

II. Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften 
beschließt die überplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 im 
Finanz-haushalt für folgende Finanzstelle: 

 
 Finanzstelle 24_0_010 Büro OB (HHPL Seite 157) 

 Finanzpositionsgruppe 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe 
von  740.000 EUR. 

 
 

Die Deckung im Ergebnishaushalt erfolgt aus folgenden Produkten: 
 

1.28107 Laternenfest (HHPL Seite 152) 
Sachkontengruppe 44* privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 40.000 EUR. 



  

  
 

1.12701 Rettungsdienst (HHPL Seite 223) 
Sachkontengruppe 44* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 600.000 EUR. 
 
1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (HHPL Seite 1.177) 
Sachkontengruppe 44* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 100.000 EUR. 
 
 

Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus folgenden Finanzstellen: 
 
Finanzstelle 24_0_010 Büro OB (HHPL Seite 157) 
Sachkontengruppe 64* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 40.000 EUR. 
 
Finanzstelle 24_0-370_2 Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz  
(HHPL Seite 229) 
Sachkontengruppe 64* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 600.000 EUR. 
 
Finanzstelle 24_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen (HHPL Seite 1.178) 
Sachkontengruppe 64* Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen in Höhe von 100.000 EUR. 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.6 Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichungsermächtigung 

für den Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./Weinbergweg im 
Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 im FB Mobilität 
Vorlage: VII/2024/07307 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung einen EFRE - Fördermittelantrag beim LVWA zu 
beantragen und die Koordinierung der Projekte UKH und Versorgungsträger (SWH) mit dem 
städtischen Förderprojekt zu vereinbaren. 
 
2. Der Stadtrat beschließt dafür die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) für 
das Haushaltsjahr 2024 im Finanzhaushalt für folgende Investitionsmaßnahme: 
 
PSP-Element 8.54101189.700 Radinfrastruktur am Verkehrsknoten Ernst-Grube-Str./ Wein-
bergweg 
Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 400.000 EUR. 
 
Die Deckung im Finanzhaushalt erfolgt aus nachfolgender Finanzstelle: 
 
PSP-Element 8.54401020.700 Ausbau B6/Leipziger Chaussee (HHPL Seiten 631, 1220, 
1243) Finanzpositionsgruppe 785* Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von  
400.000 EUR 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.7 Abfallvermeidungskonzept der Stadt Halle (Saale) 

Vorlage: VII/2024/07040 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt das Abfallvermeidungskonzept der Stadt Halle (Saale). 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.8 Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat 2024 - 2026 

Vorlage: VII/2024/07105 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat bestätigt gemäß Ziffer 2 der Geschäftsordnung für den Gestaltungsbeirat in der 
Fassung der dritten Änderung für folgende Personen die Mitgliedschaft im Gestaltungsbeirat 
für den Zeitraum vom 07.11.2024 bis zum 06.11.2026: 
 
Herr Marco Göhre, Dipl.-Ing. Architekt (BDA) 
(Translocal Architecture GmbH, Dresden), 
 
Frau Henriette Bock, Dipl.-Ing. Architektin (BDA) 
(Hilmer & Sattler Ahlers Albrecht Architekten, Berlin), 
 
Frau Annegret Stöcker, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin AKS 
(Querfeldeins I Landschaft I Städtebau I Architektur, Dresden), 
 
Herr Matthias Dreßler, Dipl.-Ing. Architekt (BDA) 
(dressler architekten, Halle), 
nominiert durch Architekturkreis Halle 
 
Herr Karsten Liebner, Dipl.-Ing. Architekt (BDA) 
(Liebnerstadtfeld Architekten GmbH, Magdeburg) 
nominiert durch Architektenkammer Sachsen-Anhalt 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.9 Fördergebiet Lebendige Zentren Halle-Erweiterte Altstadt/Nördliche 

Innenstadt, Förderfestlegung für die Sanierung Außenhülle des 
Stadtbades sowie die Instandsetzung der Tonnendecke Männerhalle 
Vorlage: VII/2024/07166 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt, die Durchführung der Sanierung der Außenhülle des Stadtbades 

mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von max. 3.000.000,00 € zu fördern. 
 
2. Der Stadtrat beschließt weiterhin, die Wiederherstellung der Tonnendecke in der 

Männerhalle des Stadtbades mit einem durch die Stadt Halle (Saale) bereitgestellten nicht 
rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von max. 500.000,00 € zu finanzieren. 

 
3. Der Stadtrat beschließt den Abschluss einer entsprechenden Fördervereinbarung zur 

Sanierung der Außenhülle und zur Wiederherstellung der Tonnendecke mit der Bäder 
Halle GmbH. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.10 Förderfestlegung für die Ergänzung und Verbesserung der 

touristischen und wassertouristischen Infrastruktur in Halle (Saale) - 
Informations- und Erlebniswelt für den Saaletourismus- Zoologischer 
Garten Halle 
Vorlage: VII/2024/07194 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt, im Rahmen einer Förderung zur Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur die Umbaumaßnahmen im Bereich des Zoogeländes mit einem nicht 
rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 16.517.200,00 € zu fördern. Davon werden 
12.060.600,00 EUR aus Zuwendungen des Landes aus dem Programm 
„Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ 
finanziert.   

 
2. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

16.517.200,00 € im HHJ 2024 zum Abschluss der Fördervereinbarung. 
 
3. Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss einer entsprechenden 

Fördervereinbarung mit der Zoologischer Garten Halle GmbH. 
 
4. Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürgermeister, den beigefügten, geänderten 

Betrauungsakt mit der Zoologischen Garten Halle GmbH abzuschließen.  

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.11 Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 

36 Sonderbaufläche Möbeleinrichtungshaus, Leipziger Chaussee – 
Aufstellungsbeschluss und öffentliche Auslegung des Entwurfs 
Vorlage: VII/2024/07096 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt die Durchführung des Änderungsverfahrens zum 

Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 36 „Sonderbaufläche Möbel-
einrichtungshaus, Leipziger Chaussee“ im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 57 „Gewerbegebiet Bruckdorf“, 3. Änderung 
„Sondergebiet Möbeleinrichtungshaus“ und billigt die genannten Planungsziele. 

 
2. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Halle (Saale), lfd. Nr. 36 „Sonderbaufläche Möbeleinrichtungshaus, Leipziger Chaussee“, 
in der Fassung vom 08.04.2024 sowie die Begründung zum Entwurf mit dem 
Umweltbericht vom 08.04.2024. 

 
3. Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 36 

in der Fassung vom 08.04.2024 sowie die Begründung zum Entwurf mit dem 
Umweltbericht vom 08.04.2024 sind öffentlich auszulegen. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.12 Bebauungsplan Nr. 218 Sondergebiet Hubertusplatz/ Heideallee - 

Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: VII/2024/06996 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt, gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Nr. 218 

„Sondergebiet Hubertusplatz/ Heideallee“ aufzustellen. 
 
2. Der Geltungsbereich umfasst die in der Anlage 2 zu diesem Beschluss dargestellten 

Flächen von ca. 1,53 ha.  
 
3. Der Stadtrat billigt die in der zusammenfassenden Sachdarstellung und Begründung 

genannten Planungsziele. 
 
 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.13 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 57 Gewerbegebiet 

Bruckdorf, 3. Änderung Sondergebiet Möbeleinrichtungshaus - 
Beschluss zur öffentlichen Auslegung 
Vorlage: VII/2024/06853 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
1. Der Stadtrat beschließt, den Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 

Gewerbegebiet Bruckdorf, 3. Änderung „Sondergebiet Möbeleinrichtungshaus“ in der 
Fassung vom 19.04.2024 einschließlich des dazugehörigen Vorhaben- und 
Erschließungsplanes in der Fassung vom 19.04.2024 sowie die Begründung zum Entwurf 
mit dem Umweltbericht in der Fassung vom 19.04.2024. 

 
2. Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 

Gewerbegebiet Bruckdorf, 3. Änderung „Sondergebiet Möbeleinrichtungshaus“ in der 
Fassung vom 30.11.2023 einschließlich des dazugehörigen Vorhaben- und 
Erschließungsplanes in der Fassung vom 19.04.2024 sowie die Begründung zum Entwurf 
mit dem Umweltbericht in der Fassung vom 19.04.2024 sind zu veröffentlichen. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.14 Variantenbeschluss - Kooperative Gesamtschule "Ulrich von Hutten", 

Schulstandort in der Roßbachstraße 78, 06112 Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2024/07032 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Variante 2 – Neubau Fachraumkomplex gemäß Raumbedarf für 
den Schulstandort der Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten" in der Roßbachstraße 
78 als Vorzugsvariante in Höhe von 14.470.000,00 € (brutto) und beauftragt die Verwaltung 
auf dieser Basis mit der weiteren Planung. 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 
8.14.1 

Änderungsantrag der CDU-Fraktion zum Variantenbeschluss - 
Kooperative Gesamtschule "Ulrich von Hutten", Schulstandort in der 
Roßbachstraße 78, 06112 Halle (Saale) Vorlage: VII/2024/07032 
Vorlage: VII/2024/07313 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Variante 2 1 – Neubau Fachraumkomplex gemäß Raumbedarf 
für den Schulstandort der Kooperativen Gesamtschule „Ulrich von Hutten" in der 
Roßbachstraße 78 als Vorzugsvariante in Höhe von 14.470.000,00 € 13.875.000,00 € 
(brutto) und beauftragt die Verwaltung auf dieser Basis mit der weiteren Planung. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.15 Aufstellung des Kunstwerks WIR LIEBEN FUßBALL von Heike 

Lichtenberg 
Vorlage: VII/2024/07121 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, das Kunstwerk „WIR LIEBEN FUßBALL“ von Heike Lichtenberg an 
der Karlsruher Allee im Stadtteil Silberhöhe aufzustellen. 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.16 Jahresabschluss 2022 des Eigenbetriebes Kindertagesstätten der 

Stadt Halle (Saale) 
Vorlage: VII/2024/07116 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 

I. Der mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der BDO AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft versehene Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten der 
Stadt Halle (Saale) für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt: 

 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 

 
1.1. Bilanzsumme      79.813.969,72 EUR 

 
1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 

 das Anlagevermögen     67.470.122,10 EUR 

 das Umlaufvermögen     12.343.847,62 EUR  
 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 

 das Eigenkapital     19.353.186,45 EUR 

 den Sonderposten     46.313.751,03 EUR 

 die Rückstellungen       9.170.092,84 EUR  

 die Verbindlichkeiten                  4.878.172,70 EUR 

 die Rechnungsabgrenzung                                             98.766,70 EUR 
 

1.1.3. Jahresfehlbetrag                                                                 166.458,02 EUR 
 

1.1.4. Summe der Erträge     64.452.200,15 EUR 
 

1.1.5. Summe der Aufwendungen    64.618.658,17 EUR 



  

  
 

2. Behandlung des Jahresüberschusses 
 
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 166.458,02 EUR wird auf neue Rechnungen 
vorgetragen. 
 

3. Der Jahresabschluss und die Gewinnverwendung werden in der vorgelegten Form 
beschlossen. 

 
II. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Halle (Saale) wird für den 

Zeitraum vom 01.01.2022 bis 07.10.2022 des Wirtschaftsjahres 2022 gemäß § 19 (4) 
Ziff. 3 EigBG LSA die Entlastung versagt. 
 

III. Der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Kindertagesstätten Halle (Saale) wird für den 
Zeitraum vom 08.10.2022 bis 31.12.2022 des Wirtschaftsjahres 2022 gemäß §19 (4) Ziff. 
3 EigBG LSA Entlastung erteilt. 
 

 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.18 Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom 24.04.2024 zur 

Auslagerung der Grundschule Otfried Preußler an einen anderen 
Standort 
Vorlage: VII/2024/07312 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die Aufhebung des Stadtratsbeschlusses zur Auslagerung der 
Grundschule Otfried Preußler an einen anderen Standort vom 24.04.2024, Vorlagen-Nr.: 
VII/2024/07041. 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 
 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.19 Satzung für die Feuerwehr der Stadt Halle (Saale) 

Vorlage: VII/2024/07118 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Satzung für die Feuerwehr der Stadt Halle (Saale). 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         24.06.2024 
 

A u s z u g  
 
aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 19.06.2024: 

 
zu 8.20 Erprobung und Einführung eines Telenotarztsystems im 

Rettungsdienst 
Vorlage: VII/2024/07238 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 

 

Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Umsetzung des Pilotprojektes zur Einführung des 
Telenotarztes in den Rettungsdienstbereichen Saalekreis, Mansfeld-Südharz und 
Halle/Nördlicher Saalekreis. 

 
2. Der Stadtrat beschließt den Abschluss der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt 

Halle (Saale), dem Landkreis Saalekreis und dem Landkreis Mansfeld–Südharz zur 
telemedizinischen Unterstützung der rettungsdienstlichen Notfallversorgung in deren 
Rettungsdienstbereichen im Rahmen eines Pilotprojektes und ermächtigt den 
Oberbürgermeister diese Zweckvereinbarung zu unterzeichnen. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den als Anlage zur Zweckvereinbarung 

beigefügten Vertrag mit der Gemeinschaft der beteiligten Krankenhäuser zur 
Gestellung des ärztlichen Personals zu schließen. 

 
4. Der Stadtrat beschließt die außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 

2024 im Finanzhaushalt aus der Finanzstelle: 
 

Finanzstelle 24_OB_370_2 Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz 
Finanzpositionsgruppen 72* Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und 74* 
sonstige Auszahlungen in Höhe von 199.373 Euro 

 
5. Der Stadtrat beschließt die Aufnahme der Erträge und Aufwendungen zum Produkt 

Telenotarzt in die Haushaltsplanungen 2025ff. Diese sind haushaltsneutral. 

F.d.R. 
____________________________ 
Anne Malisch 
Stellvertretende Protokollführerin 
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